
Protokollauszug
aus der

Sitzung des Hauptausschusses der Stadt Grevesmühlen 
vom 12.08.2014

Top 7 Satzung über die 1. Änderung der Ortsgestaltungssatzung der 
Stadt Grevesmühlen
hier: Abwägungsbeschluss und Satzungsbeschluss

Beschluss:
1. Die Stadtvertretung der Stadt Grevesmühlen hat die eingegangenen Stellung-

nahmen und Anregungen der aus der Beteiligung der Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeitsbeteiligung unter Be-
achtung des Abwägungsgebotes gemäß Anlage beraten und geprüft. 
Die Abwägung zur 1. Änderung der Ortsgestaltungssatzung vorgebrachter 
Anregungen wird von der Stadtvertretung gemäß Anlage beschlossen (Abwä-
gungsbeschluss).

2. Die Verwaltung wird beauftragt, diejenigen, die Anregungen erhoben bzw. 
Stellungnahmen abgegeben haben, von dem Ergebnis mit Angabe der Grün-
de in Kenntnis zusetzen.

3. Die Stadtvertretung der Stadt Grevesmühlen beschließt die Satzung über die 
1. Änderung der Ortsgestaltungssatzung der Stadt Grevesmühlen aufgrund 
des  § 86 Abs. 1 und 2 der Landesbauordnung M-V (LBauO M-V) und des § 5 
Abs. 1 der Kommunalverfassung für das Land M-V, bestehend aus dem Sat-
zungstext und dem in der Anlage 1 dargestellten Geltungsbereich, als Sat-
zung.

4. Die Begründung wird gebilligt.
5. Der Bürgermeister wird beauftragt, die Satzung über die 1. Änderung der 

Ortsgestaltungssatzung der Stadt Grevesmühlen ortsüblich bekannt zu ma-
chen. Dabei ist auch anzugeben, wo die Satzung mit Begründung während 
der Dienststunden eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden 
kann.

    

Abstimmungsergebnis:
Ja- Stimmen: 9
Nein- Stimmen: 0
Enthaltungen: 0


